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Achte Sitzung.
Verhandelt im Sitzunassaale des Prouinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 19. November 1886.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteNadermacher.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten:
I. Begutachtung der Entwürfe einer neuen Kreisordnung für die Nheinpruvinz und eines

Gesetzes über die Einführung der Provinzialorduung vom 29. Juni 1875 in der Nheinprovinz. ^ 2, ^ ^
Zu den qu. Entwürfen waren bei der Berathung in der Plenar-Eommifsionssitzungdes ^^-3^»M.'

Landtages vom 12. November I88ss vorläufig folgende Abänderungsbeschlüssegefaßt worden:
I. Zum Entwurf einer nenen Kreisordnung für die Rheinprovinz.

Zu §. 4.
In Zeile 8 ist hinter den Worten „sind befugt" einzuschalten:„mit Zustimmung

des Provinzial-Lllndtllges".
Es wurde hierbei beschlossen,an die KöniglicheStaatsrcgierung das Ersuchen

zu richten, die Stadt Remscheid in gleicherWeise, wie dieses in den Motiven zum
Gesetzentwürfefür die Städte Bonn und Cobleuz als Absicht ausgesprochenworden
,st, fchon vor Einführung der neuen Kreisordnung zum Stadtkrcife erheben zu wollen.

Zu 8. 21.
In Absatz 2, Zeile 1 ist nach den Worten „KöniglicheVerordnung" hinzu¬

zufügen: „nach Anhörung des Provinzial-Landtages".

Zu tz. 24.
Dieser Paragraph ist, wie folgt, zu fasten:
„Für jede Bürgermeisterei wird von dem Ober-Präsidenten ein Bürgermeister

ernannt. Zu dem Amte des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen
in dem Vürgermeistereibezirke,insbesondere größere Grundbesitzer,berufen werden.

Das Amt foll zunächst denjenigen übertragen weiden, welche dasselbe als ein
unentgeldlich z« verwaltendes Ehrenamt zu übernehmen bereit sind. Ein Bürger¬
meister mit Besoldung soll nur angestellt werden, wenn ein geeigneter Ehrenbürger¬
meister nicht zu gewinnen ist.

Der unbefoldeteBürgermeister (Ehrenbürgermeister) wird auf die Dauer von
12 Jahren, und der besoldete Bürgermeister auf Lebenszeit ernannt auf Grund von
Vorschlägendes Kreisausschusses,welche dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-
Versammlung zu machen hat.
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Falls der Ober-Präsident den gemachten Vorschlägen keine Folge geben will,
so hat er zunächst den Kreisausschuß zur Einreichung neuer Vorschlägeaufzufordern.
Erscheinenauch diese zur Berücksichtigungnicht geeignet, so erfolgt die Ernennung
des Bürgermeisters nach dem Ermessendes Ober-Präsidenten, derselbe bedarf jedoch
hierzu der vorgängigen Zustimmung des Provinzialrathes, welche im Falle der Ver¬
sagung auf Antrag des Ober-Präsidenten durch den Minister des Innern ergänzt
werden kann.

Der definitivenErnennung des besoldeten Bürgermeisters soll eine commissarische
Beschäftigungwährend der Dauer eines Jahres vorangehen. Auch im Uebrigen wird
die commissarische Verwaltung einer erledigten Bürgermeisterstelle durch den Ober-
Präsidenten angeordnet; derselbe hat hierbei, insofern er die commissarischeVerwaltung
einem benachbarten städtischen oder ländlichen Bürgermeister übertragen, oder für
mehrere Bürgermeistereien gemeinschaftlicheine commissarische Verwaltung einsetzen
will, zunächst die betheiligtenBürgermeisterei-Versammlungen,sowie den Kreisausschuß
zu hören.

Die Bestimmungen im §. 87 Nr. 1 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen
der nicht richterlichenBeamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) finden
auf Bürgermeister keine Anwendung."

„Ueber die Festsetzung der Besoldung u. s. w. wie in der Vorlage."

Zu §. 27.
Im Absatz 3 einzuschalten:
„Wird die Stelle des Bürgermeisters im Ehrenamte verwaltet, so hat die

betreffendeLandbürgermeisterei nach Maßgabe eines von dem Kassenvorstandefest¬
zusetzenden fingirten Diensteinkommensbeizutragen.

Gegen die Fetzsetzung des fingirten Diensteinkommens steht der betheiligten
Bürgermeisterei die Beschwerde bei dem Bezirksausschusse offen."

Sodann als Absatz 6 und 7 hinzuzufügen:
„Im Falle einem definitiv angestellten Bürgermeister die commissarische Ver¬

waltung einer oder mehrerer benachbarten Bürgermeistereien übertragen wird, ist
derselbeberechtigt,mit den von Letzteren bezogenen Diensteinkommender Pensionskasse
beizutreten. Die Erklärung über den Veitritt ist bei Verlust des Anrechts binnen
einem Jahre nach Uebernahme der commissarische»Verwaltung abzugeben. Die
näheren Bestimmungen bleiben dem zu erlassendenRegulative vorbehalten.

Das Ruhegehalt der pensionirten Gemeindebeamten fällt fort, oder ruht,
infoweit als der Pensionirte durch anderweitige Anstellung oder Beschäftigungim
Staats- oder Communaldiensteein Einkommenoder eine neue Pension erwirbt, welche
mit Zurechnung der ersten Pension das frühere Einkommenübersteigen."

Zu §. 30.
In Absatz 2 ist vor li. einzuschalten„als Ehrenbürgermeister", so daß Absatz 2

lauten wird: oder
„d. als Ehrenbürgermester, oder in Selbstoerwaltungsämtern des betreffenden

Kreises, des Bezirkes oder der Provinz — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter
oder als Mitglieder der Kreiscommissionen— thätig gewesensind."
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Sodann ist eine Uebergangsbestimmungals §. 101«. anzureihenfolgenden Inhalts:
„Bis zum 1. April 1892 ist der Kreistag befugt, außer den im ß. 30 dieses

Gesetzes bezeichneten Personen für die Besetzungeines erledigtenLandrathsamtes auch
solche Personen in Vorschlagzu bringen, welche nach den vor dem 1. Januar 188?
geltend gewesenen Bestimmungen hierzu vrasentirt werden konnten.

Diese Vorschrift tritt fofort in Kraft."

Zu §. 31.
In Absatz 2 ist folgender Zusatz zu machen:
„Jedoch darf diefe Vertretung die Zeitdauer von 14 Tagen in der Regel nicht

überschreiten."
Zu §. 32.

In Zeile 2 ist hinter dem Worte „Vorsitzender"einzuschalten„des Kreistages".

Zu §. 33.
wird folgendeneue Fassung vorgeschlagen:

„Die Kreisversammlung (der Kreistag) besteht in Kreisen, welche unter Ausschluß
der im aktiven Militärdienste stehenden Personen 25 000 oder weniger Einwohner
haben, aus 25 Mitgliedern. In Kreisenmit mehr als 25 000 bis 100 000 Einwohnern
tritt für jede Vollzahl von 5000 und in Kreisen mit mehr als 100 000 Einwohnern
für jede über die letztere Zahl überschießende Vollzahl von 10 000 Einwohnern je ein
Vertreter hinzu.

Dem Prouinzial-Landtag bleibt überlassen, die vorstehende Grundzahl der
Kreistagsmitglieder mit Allerhöchster Genehmigung herabzusetzen/'

Zu §. 45.
In H. 45 ist 8nd Nr. 5 nach dem Worte „Häuser" einzuschalten: „und die

Mitglieder der ehemals reichsunmittelbarenFamilien".

Zu s. 50.
Am Schlüsse in Nr. 2 ist folgender Zufatz aufzunehmen: „fofern er nicht ein

besoldetes Amt bekleidet, welchesder Aufsicht des Landraths unterstellt ist."

Zu tz. 52.
Der Absatz 2 des aline«, 1 ist folgendermaßenzu fassen:
„Die Wahlen in dem Verbände der größeren Grundbesitzer erfolgen vor den

Wahlen in dem Verbände der Landbürgermeistereien."

Zu §. 99.
Es ist als Position 2 einzuschalten:
„Der Landrath des Kreises Neuwied, beziehungsweisedes Kreises Wetzlar, wird

nach Anhörung des Fürsten zu Wied, beziehungsweiseder Fürsten zu Solms-Bwunfels
und zu Solms-Hohensolms-Lich,ernannt. Das der Kreis-Versammlung gemäß §. 80
zustehende Vorschlagsrechtwird hierdurch nicht berührt."

Absatz 2 wird Absatz 3.
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In Absatz 2 sind in der vorletztenund letzten Zeile die Worte des „Kreistages

und" zu löschen und ist folgender Passus hinzuzufügen:
„Die dem Kreistage durch dieses Gesetz übertragenen Obliegenheiten hat der

bisherige Kreistag wahrzunehmen; kommt derselbeder hierauf gerichteten Aufforderung
binnen der gestellten Frist nicht nach, so tritt der Landrath in seine Stelle.

II. Zum Entwurf eines Gefetzes über die Einführung der Provinzialordnung
vom 29, Juni 1875 in der Rheinprouinz.

Der Artikel II ist zu fassen wie folgt)
„Die §§. 10, 11 und 15 erhalten folgende Fassung:

§. 10.
(Unverändert nach der Vorlage.)

8. 11.
(Unverändert nach der Vorlage.)

8- 15.
Die Wahl der Abgeordnetender Stadtkreise erfolgt durch die Stadtvcrordneten-

Verscmnnlnng,sowie in denjenigen Sädten, in welchen die Verwaltung nach Artikel VIll
des Gesetzes vom 15. Mai 1856 geführt wird, durch den Magistrat und die Stadt¬
verordneten-Versammlung,welche zu diesem Behufe unter dem Vorsitzedes Bürgermeisters
zu einer Wahlversammlung vereinigt werden.

Der I. Ausschuh, an welchen die gcsammte Vorlage zurückverwiesen worden war, schlug
seinerseitszu den vorstehendenCommissionsbeschlüssen wiederum folgende Abänderungen resp. Er¬
gänzungen vor:

a) Zu §. 24 im 3. Absätze die Worte „unbesoldctc" „(Ehrenbürgermeister)" „auf die
Dauer von 12 Jahren und der besoldete Bürgermeister" zu streichen, so daß der
Eingang dieses dritten Absatzeslautet: „Der Bürgermeister wird auf Lebenszeiter¬
nannt u. s. w,

I)) Zu 8> 99 Absatz 1 der Regierungsvorlage in Zeile 2 statt „personliche Staatssteuern"
zu sagen: „ordentlichenPersonalstcuern".

«) Zu 8- 99 alinoa 3 der Regierungsvorlage Zeile 4 nach dem Worte „Ernennung" und
vor den Worten „der Bürgermeister" einzuschalten:„sowie die commissarischeBestellung,"

Sodann war im Ausschusse noch die Frage diskutirt worden, ob der Landtag im Wege
einer besonderenResolution bezw. im Tenor der gutachtlichenAeußerungen in der Sr. Majestät
den» Konige einzureichenden Adresse sich über seine prinzipielle Stellungnahme zu den Vorlagen
aussprechensoll.

Diese Frage war im Ausschusse mit Stimmenmehrheit bejaht und demgemäß beschlossen
worden, dem Landtage vorzuschlagen,daß folgende Sätze in der Adresse an Se. Majestät Auf¬
nahme finden sollen:

„Der Provinzial-Landtag verkennt zwar nicht, daß die gegenwärtig in Kraft
befindliche Kreis- und Provinzialordnung den Verhältnissen und Bedürfnissen der
jetzigen Zeit nicht mehr in allen Theilen entspricht;
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derselbe würde aber vorgezogen haben, wenn anstatt der vollständigen Neu-
gcstaltung der Kreis- und Provinzialordnung auf ganz neue Grundlage hin, die
Ausdehnung der allgemeinenVerwaltungsreform auf die hiesige Provinz im Wege
der Abänderung der veralteten Bestimmungen und der Weiterbildung der bestehenden
Kreis- und Provinzialordnung versucht worden wäre;

der Provinzial-Landtag ist ferner der Ansicht, dah im Falle die Organisation
sowie die Verwaltung der Kreise und der Provinz aber vollständigneu geregelt werden
sollten, alsdann der Aufbau von unten mit der Landgemeindeordnungbeginnen und
sich enger an die bestehenden,bewährten Einrichtungen in Kreis und Provinz hätte
anschließentonnen;

daß insbesondere die Zusammensetzung des Kreistages nach drei Interessengruppen
eine consequente Durchbildung der Interessenvertretung nach hiesigen Verhältnissen
nicht darstellt, daß aber, im Falle dieses System einmal angenommen wird, auch die
Wahlen zum Provinzial-Landtage direkt von den Interessengruppen in bestimmten
Wahlkreisenanstatt von den Kreistagen hätten geschehen müssen;

daß bei der Annahme dieses Wahlmodus auch die der historischen und recht¬
lichen Stellung der Standesherren entsprechendeVirilstimme der Letzteren auf dem
Provinzial-Landtage hatte aufrecht erhalten werden können."

Der l. Ausschuß beantragte demnach:
1. Der hohe Piovinzial-Landtag wolle sein Gutachten über die vorgelegten Entwürfe

einer neuen Kreiö- und Provinzialordnung fowie des dazu gehörigen Wahlreglcments
dahin abgeben, daß die im VorstehendenvorgeschlagenenAbänderungen einzelner Be¬
stimmungenin die Entwürfe aufzunehmenfeien;

2. der hohe Provinzial-Landtag wolle ferner befchließen,daß in die an Se. Majestät zu
richtendeAdresse die vorstehendformulirte Sätzen: „Der Provinzial-Landtag verkennt
zwar nicht — aufrecht erhalten werden können" aufzunehmenseien;

3. der hohe Provinzial-Landtag wolle durch vorstehendeBeschlußfassungdie Petitionen
der Bürgermeister Pahlke zu Nheudt, Werners zu Düren, PlMvpi zu Haaren,
Daniels und Cons. zu Treis und des Stadtsekretärs Daniels zu Essen sür erledigt
erklären.

.„ « ""^ zunächst über die vom Ausschusse vorgeschlagenen Abänderungen zu den vor-
lauftgen Plenar-Comnnssionsbeschlüssen abgestimmtund gelangen dieselben einstimmigzur Annahme.
Sodann nnrd die ganze Angelegenheit ausgesetzt, um den Wortlaut der vom Ausschusse vor¬
geschlagenen Resolutionen zu den an. Gesetzesentwürsendurch Umdruck den Mitgliedern zugänglich
zu machen, und erst am Schlüsse der Tagesordnung die weitere Behandlung des Gegenstandes
wieder aufgenommen.

Hierbei wird, nachdemein vom AbgeordnetenVrockhoff gestellter Antrag, im §. 4 des
Entwurfs der Kreisordnung die Regierungsvorlage wieder herzustellen, gefallen war und nachdem
der AbgeordneteDietze en «oo-Annahme der beiden Gesetzentwürfemit den vom Ausschüsse
vorgeschlagenenAbänderungen excl. Resolutionen beantragt hatte, die ganze Vorlage mit den
au. Abänderungen zur Abstimmung gestellt und mit allen gegen 4 Stimmen genehmigt.

Zugleich werden die vorerwähnten, auf die Angelegenheit Bezug habenden Petitionen
sämmtlichmit diefer Beschlußfassungfür erledigt erklärt.
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Sodann wird nach längerer Debatte über die vom Ausschussevorgeschlagenen Resolutionen
resp, über die Aufnahme der betreffenden Sätze in die an Se. Majestät zu richtendeAdresse
abgestimmt, wobei sich 41 Stimmen für die cm. Resolutionen und 31 dagegen aussprechcn.

^ 2. In Betreff der dem Landtage zur gutachtlichenAeußerung zugegangenen Denkschrift
N», 26 ^^^"^übcr die Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr hatte der I. Ausschuh folgendenAntrag gestellt:

„Der hohe Provinzlal-Landtag wolle seine Uebereinstimmungmit den in der Denk¬
schrift, betreffend die Theilung des Kreises Mülheim a, d. Ruhr enthaltenen Vor¬
schlägen aussprechen, zugleich sich bezüglich der vorliegenden Petitionen der Städte
Ruhrort und Dinslaken einer Befürwortung des einen oder anderen Ortes enthalten
und somit besagte Petitionen erledigt erklären."

Der Antrag des Ausschusses wird einstimmig angenommen.
3. (5s wird nach dem Antrage des I. Ausschusses einstimmig beschlossen,die Petition der

«,2^^^^^ Gemeinde Nippes um Erhebung in den Stand der Städte zu befürworten.
—^""^ 4. Zu den Eingaben der Handelskammern zu Elberfeld, Neuh, Essen und Duisburg über

Ausdehnung des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs- nnd Verwaltungsgerichts-
behürden vom 1. August 1883 auf die Rheinprovinz wird nach dem Vorfchlage des I. Ausfchusses
beschlossen, zu erklären, daß dem Landtage die in Rede stehendenZuständigkeitsgesetze zur gut¬
achtlichen Aeußerung nicht zugegangenseien, er deshalb sich auch zur Befürwortung der vorgelegten
Petitionen nicht veranlaßt sehen könne.

5. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate,
«8 ^ ^^^^ betreffend die Ueberfüllung der provinzialständischenIrrenanstalten, einstimmig beschlossen, den

Provinzial - Verwaltungsrath zu ermächtigen, die nach Maßgabe dieses Referats erforderlichen
Schritte unternehmen und die Kosten aus bereiten Mitteln decken zu dürfen.

Ein von dem AbgeordnetenHerrmann gestellterAntrag, die Angelegenheit bis zum
nächstenProvinzial-Landtage zu vertagen, war vorher mit allen gegen die Stimme des Antrag¬
stellers gefallen.

6. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate,
^ ^^^" betreffend hauliche Veränderungen und Neubauten in der Provinzial - Hebammcnlehrnnstalt zu

Köln, einstimmig beschlossen, den Provinzial - Verwaltungsrath zu ermächtigen, die zu den
qu. Bauausführungen erforderlicheKostensummeaus bereiten Mitteln zu entnehmen.

7. Den vom Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Referate, betreffend die monumentale
«>». 3« ^^^"' Ausführung der bei Gelegenheit des Kaiserfestes im September 1884 im Treppenhause des

Ständehauses aufgestelltenFigurcngruppe, gestellten Antrag:
„Hoher Landtag wolle zur monumentalen Allsführung der bei Gelegenheit des Kaiser-
festes im September 1884 im Treppenhaufe des Ständehaufes aufgestelltenFiguren¬
gruppe nach dem angefertigtenModell einen einmaligeil Beitrag von 40 000 M. aus
dem Ständefonds bewilligen",

hatte der I. Ausschuh durch den Zusatz erweitert:
„und den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, die nöthigen Schritte zu thun, um
die Ausführung der Gruppe möglichzu machen".

Der AbgeordneteRautenstrauch stellt den Antrag:
„In Anbetracht dessen, daß die Beiträge von Seiten des Staates, des Kunstuereins
und der Stadt Düsseldorf sich nicht mit Bestimmtheit heute übersehen lassen, die
Beschlußfassungüber die Geldbewilligung sür die Figurengruppe bis zum nächsten
ordentlichenLandtage vorzubehalten."
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Der AbgeordneteGraf Hoensbroech beantragtfür den Fall der Annahme des Antrags
des Ausschusses, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen,geeigneteIchritte zu thun, um
auch von der Stadt Düsseldorf einen entsprechenden Veitrag zur Errichtungdes Denkmalszu
erlangen.

Es wird der Antrag Nautenstrauch zunächstzur Abstimmung gebracht und mit 45
Stimmen angenommen.

Damit waren die übrigen Anträge gefallen.
5- Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder und Stellvertreterzu den Ober-Ersatzcommissionen

für die Jahre 1887 bis einschließlich 1889. Es werden per Akklamationgewählt:

I. für den Bezirk der 28. Infanterie-Brigade:
u) als Mitglied RittergutsbesitzerJulius Wolters zu Düsseldorf.
d) als I. Stellvertreter Hauptmann a. D. und BeigeordneterR. von Monfchaw zu Goch,

als II. StellvertreterFreiherr von der Leyen zu Vlömersheim, Kreis Moers,
als III. StellvertreterFreiherr A. von Eynatten zu Düsseldorf.

II. für den Bezirk der 29. Infanterie-Brigade:
a) als Mitglied Ober-Negierungsrath a. D. Llaefsen zu Aachen.
I>) als I. StellvertreterJakob Iansen zu Binsfeld,

als II. StellvertreterGutsbesitzerErd mann zu Mich,
als III. Stellvertreter RittergutsbesitzerFreiherr Joseph von Snberg zu Haus Eicks.

III. für den Bezirk der 30. Infanterie-Brigade.
a) als MitgliedRentner Peter Iofeph Constantin Schmitz zu Hennef.
l.) als I. StellvertreterBürgermeister Vreuer zu Neuwerk,

als II. StellvertreterRegierungs-Assessora. D. Fritz Pauli zu Groß-Königsdorf.
als III. StellvertreterGutsbesitzerWeidt zu Groß-Königsdorf.

IV. für den Bezirk der 31. Infanterie-Brigade.
a) als Mitglied Rentner und Beigeordneter Ignaz Melsheimer zu Zell.
b) als I. StellvertreterGutsbesitzerBackhausen zu Nettehammer,

als II. StellvertreterSteinhauereibesitzerCaspar Grod zu Nrohl,
als III. StellvertreterGutsbesitzerFranz Emil Schmitz zu Eckendorf.

V. für den Bezirk der 32. Infanterie-Brigade:
a) als Mitglied GutsbesitzerJohann Peter Limbourg zu Vitburg.
Ii) als I. StellvertreterOekonom Friedlich Herrmann zu Mülheima. d. Mosel,

als II. StellvertreterGutsbesitzerJakob Merrem zu Kirchhof bei Wittlich,
als III. StellvertreterRentner Orth zu Saarburg.

Soweit die Gewählte,, als Mitglieder des Landtags anwesend sind, erklären sich dieselben
auf Befragen des Landtags-Marschalls zur Annahme der Wahl bereit.

9. Ergiinzungswllhlzum Provinzial-Verwaltungsrath.Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel:
Als Skrutatorenfungiren die AbgeordnetenFr. von Jordans und Kaspers.
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Es werden 71 Stimmzettel abgegeben,davon lauten:
44 auf den AbgeordnetenFreiherr von Eerde,
22 „ „ AbgeordnetenFreiherr von Eynatten,

1 „ „ Feuer-Societäts-Direktor Seul,
1 „ „ Abgeordnetenvon Eynern,
3 sind weiße Zettel.

Summe 71 Stimmzettel.
Es sind sonach 68 Stimmen abgegeben, davon beträgt die absolute Majorität 85.
Freiherr von Eerde ist also gewählt und nimmt derselbedie Wahl an.
10. Bezüglich der Petition der Stadt Trarbach um Erhöhung des vom Prouinzial-

Landtage unter dem 11. Dezember 1883 bewilligten Zuschusses von 00 000 M, zum Bau der
projettirten MosclbrückezwischenTrarbach und Traben beantragte der II. Ausschuß folgende
Beschlußfassung:

„unter Ablehnung der Petition den Beschluß vou 1883 wegen Bewilligung eines
Zuschusses von 60 000 M. aufrecht zu erhalten"

„Der Stadt Trarbach anheimzugeben, entweder durch größeren Staatszuschuß
oder durch Aufnahme einer Anleihe bei der Provinzial-Hülfskassezu niedrigemZinsfuß
bei langjähriger Amortifatiun das erstrebte Ziel zu verfolgen."

Der AbgeordneteAdams beantragte Erhöhung des früher bewilligten Zufchuffesvon
60 000 M. auf 100 000 M.

Es wird zunächst über den Antrag Adams abgestimmt und bleibt derselbe in der
Minorität.

Sodann wird über den Antrag des Ausschussesabgestimmtund gelangt derselbezur
Annahme,

11. Bezüglichder vorliegendenPetitionen, betreffend den Steinbruchbctrieb am Peters¬
berg, hatte der II. Ausschuß folgende Vefchlußfassungbeantragt:

„In Erwägung, daß die Außerbetriebsetzungdes der Provinz zugehörigenSteinbruchs
am Petersberge die Interessen der Provinzial-Ttraßcnverwaltung fchwer schädigen
würde, ohne daß damit ein praktischerZweck so lange erreicht werden kann, als die
übrigen die Schönheit der Gegend weit mehr beeinträchtigendenSteinbrüche im Sieben¬
gebirge, namentlich an der Wolkenburg, am Stenzelberge, am Lührberge und am
Oelberge nicht zu gleicher Zeit stille gelegt und der Eröffnuug neuer Steinbrüche
daselbst vorgebeugt wird,

daß die von den Petenten beantragte Erwerbung sämmtlicher Privat-Steinbrüche
im Siebengebirge, sei es im Wege des freihändigen Ankaufs, fei es im Wege der
Expropriation fchon aus dem Grunde nicht in Betracht gezogen werden kann, weil
die hierzu erforderlichenGeldmittel der Provinz nicht zur Verfüguug stehen,

daß namentlichdie der Provinz zugewiesene Dotationsrente für den vorangeführten
Zweck nicht verwendet werden darf, abgefehendavon, daß diefelbe zur Erfüllung der
mit diefer Rente überwiesenenVerpflichtungen nicht ausreicht, die Erhebung einer
Umlage aber zur Erwerbung von Steinbrüchen im Siebengebirge behufs Außer¬
betriebsetzung derselbennach den bestehenden Bestimmungen weder gesetzlich zulässig,
noch unter den vorliegendenUmständen angebracht erscheint,
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das; es im Uebrigen nicht Aufgabe des Provinzial-Landtags sein kann, dein
Verein zur Rettung des Siebengebirges Mittel und Wege zur Erreichung seiner
Vereinszwecke an die Hand zu gebeu beziehentlich für denselben ausfindig zu machen

beschließt der Provinzial-Landtags,
über die Petitionen der Städte Bonn und Königswinter^sowie des Vereins

zur Rettung des Siebengebirges zur Tagesordnung überzugehen und die zur
Sache eingegangenen Antrage der Abgeordneten Lucas und Hoffmann für
erledigt zu erklären."

Die Abgeordneten Hoffmann uud Lucas nehmen ihre Vorgedachten Anträge wieder
auf, modificiren dieselben aber dahin, daß

3,) der Antrag Hoffmann lautet:
„Der Landtag wolle aussprechen: „Die Provinz ist bereit, ihren Steinbruch in dem
Siebengebirge einzustellen, sobald es den Petenten gelungen sein wird, die Privat-
Steinbrüche zur Einstellung zu bringen."

d) der Antrag Lucas lautet:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, die Angelegenheit nochmals an den
Provinzial-Verwaltungsrath zu verweisen, um festzustellen:

1. ob durch die vorhandenen Steinbrüche der landschaftlichen Schönheit des Sieben¬
gebirges ernstlich Gefahr droht;

2. wie viel Steinbrüche im Betrieb nnd welche Geldmittel zum Antanf derselben
bezw. zur Entschädigung der Steinbruchbesitzer erforderlich sind."

Es wird zunächst über den Antrag des Ausschusses abgestimmt und wird derselbe mit
allen gegeu 3 Stimmen angenommen.

Damit waren die Anträge Hoffmann und Lucas gefallen.
Der Landtags-Marfchall schließt die Sitzung und beraumt die Schlußsitzuug auf

Samstag, Vormittag 11 Uhr, an.

(Schluß der Sitzung 5 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.
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